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1 Angaben zur Validierung 

1.1 Verwendete Unterlagen 

Version und Datum der 

Programmbeschreibung 

Version 3.0 vom 19.9.2022 [1.2] 

Verwendete Liste der 

abgabebefreiten Unternehmen: 

Stand 

Liste Anlagen mit CO2-Abgabebefreiung – Gebäudeprogramm, 

Stand am 31.01.2022 [D1] 

 

Weitere verwendete Unterlagen, auf denen die Validierung beruht, sind in Anhang A1 des Berichts 

aufgeführt. 

1.2 Vorgehen bei der Validierung 

ZIEL DER VALIDIERUNG 

− Überprüfung, ob Artikel 5 (bei Programmen auch 5a) der CO2-Verordnung erfüllt sind 

− Prüfung, ob Angaben zum Projekt/Programm vollständig und konsistent sind 

− Prüfung der Methoden zur Abschätzung der erwarteten Emissionsverminderung 

− Prüfung der Referenzentwicklung und der Zusätzlichkeit  

− Prüfung des Monitoring-Konzepts 

− Empfehlungen zum Eignungsentscheid zuhanden der Geschäftsstelle Kompensation abgeben (Art. 

8 Abs. 1 CO2-Verordnung) 

BESCHREIBUNG DER GEWÄHLTEN METHODEN 

Diese Validierung basiert auf den Anforderungen der CO2-Verordnung [VD 1] sowie den Vorgaben des 

BAFU [VD 2]. Sie folgt dem Leitfaden der Geschäftsstelle Kompensation [VD 4] und basiert auf Best 

Practice Anleitungen. Die Grundlagen und Referenzen, auf denen die Validierung beruht, sind in 

Anhang A1 des Berichts aufgeführt.  

BESCHREIBUNG DES VORGEHENS / DURCHGEFÜHRTE SCHRITTE 

Die Swiss Climate AG befolgte während der Verifizierung/Validierung die Anforderungen des BAFU an 

eine Verifizierung/Validierung. Swiss Climate wendet Standard Auditing-Techniken an, um die 

Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Vollständigkeit, Konsistenz, Transparenz und Konservativität der 

von den Projekten/Programmen erhaltenen Informationen zu beurteilen, beinhaltend wenn angebracht, 

aber nicht limitiert auf 

− die Prüfung der Unterlagen, einschliesslich Überprüfung von Daten und Informationen, um die 

Richtigkeit, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit von Informationen zu gewährleisten; 

− Validierung mittels Validierungscheckliste und Berichtsvorlage; 

− Cross Checks von Projektinformationen mit vergleichbaren Informationsquellen zur Konsistenz- und 

Plausibilitätsprüfung; 

− Follow-up-Massnahmen (Telefonate, Interviews, Korrespondenz), um notwendige Klärungen und 

Korrekturen in die Projekt-/Programmbeschreibung einfliessen zu lassen (CR, CAR, FAR); 

− ggf. Ortsbegehung; 

− Bereinigung von CR, CAR und FAR; 

− eine interne Review des Validierungsberichts; 

− die abschliessende Beurteilung des Projekts hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen von Artikel 

5 resp. Art. 5a der CO2-Verordnung; 

− Qualitätssicherung. 
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BESCHREIBUNG DES VORGEHENS ZUR QUALITÄTSSICHERUNG 

− In Anlehnung an ISO 14064-2 beachtet die Verifizierung/Validierung die folgenden Grundsätze: 

o Relevanz; 

o Vollständigkeit; 

o Konsistenz; 

o Genauigkeit; 

o Transparenz; 

o Konservativität. 

− Prüfung der formalen Korrektheit der verwendeten und einzureichenden Unterlagen inkl. 

vorliegenden Berichts 

− Technische Review durch Qualitätsverantwortlichen, der beim BAFU als solcher registriert ist 

− Sicherstellung der ordentlichen Archivierung aller Unterlagen 

− Prozesse und Zuständigkeiten 

1.3 Unabhängigkeitserklärung 

Der vom BAFU zugelassene interne oder externe Fachexperte der Stelle übernimmt für das vom BAFU 

als Validierungs-/Verifizierungsstelle zugelassene Unternehmen Swiss Climate AG die Validierung 

dieses Programms 0137 Programm Optimierung Reifendruck (ROP). 

Das Unternehmen sowie der zugelassene Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der 

Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Verifizierungsstelle (VVS) bestätigen, dass sie – abgesehen 

von ihren Leistungen im Rahmen der Validierung/Verifizierung – von den betroffenen Organisationen 

(insbesondere vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und den Betreibern der einzelnen 

Projekte, sofern es sich um ein Programm handelt) sowie deren Beratern unabhängig sind. 

Um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten, verpflichtet sich die VVS dazu: 

− keine Projekte oder Programme zu validieren oder Monitoringberichte zu verifizieren, an deren 

Entwicklung1 sie beteiligt war; 

− bei der Validierung oder Verifizierung eines Projekts oder eines Programms keinen Fachexperten, 

Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen einzusetzen, der in irgendeiner Form an 

der Entwicklung desselben Projekts beteiligt war; 

− keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der Verifizierung 

einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der Validierung des Projekts oder Programms 

beteiligt gewesen ist; 

− keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der Validierung 

einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der letzten Verifizierung des Projekts oder 

Programms beteiligt gewesen ist; 

− keine Validierungen und Verifizierungen für Auftraggeber durchzuführen, für die sie an der 

Entwicklung vom gleichem Projekttyp beteiligt war2; 

− keine Projekte oder Programme für Auftraggeber zu validieren oder zu verifizieren, für die sie eine 

Beratung oder ein Audit bei der Festlegung von Zielen im Bereich der CO2-Abgabebefreiung 

durchgeführt3 oder für die sie eine Beratung im Rahmen der EnergieSchweiz-Plattform PEIK 

durchgeführt hat4; 

 

1 Explizit, aber nicht abschliessend gelten die Erstellung von Gesuchsunterlagen sowie die Beratung von Erstellern von 
Gesuchsunterlagen als Beteiligung an der Entwicklung. Die Erstellung eines Monitoringberichts gilt ebenfalls als Entwicklung. 

2 Beispielsweise darf ein Unternehmen keine Validierung eines Projekts A des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x durchführen, 
wenn es bereits das Projekt B des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x entwickelt hat. Das Unternehmen dürfte hingegen ein 
Projekt C des Projekttyps 7.1 für den Auftraggeber x validieren. 

3 Dies betrifft Unternehmen, die mit oder ohne einen Vertrag mit der EnAW oder der act Beratungsleistungen bei der Festlegung 
von Zielen im nonEHS-Bereich erbringen. 

4 https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/peik  
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− die betroffenen Organisationen im Rahmen der Validierung und Verifizierung nicht zu beraten, 

sondern eine unabhängige Prüfung der Unterlagen durchzuführen. Insbesondere dürfen die 

betroffenen Organisationen nicht derart beraten werden, dass die Menge an anrechenbaren 

Emissionsverminderungen systematisch maximiert wird. 

Die VVS stellt sicher, dass auch der beauftragte Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der 

Gesamtverantwortliche sowie die von ihm mandatierten externen Fachexperten die vorangehenden 

Anforderungen erfüllen. 

Der Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Veri-

fizierungsstelle bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie – abgesehen von ihren Leistungen im Rahmen 

der Validierung/Verifizierung – vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und seinen Beratern 

unabhängig sind. 

1.4 Haftungsausschlusserklärung 

Die Informationen bzw. Unterlagen, welche von Swiss Climate für die Validierung des Projektes / 

Programms verwendet wurden, stammen entweder vom Auftraggeber oder von Quellen, die Swiss 

Climate unter Aufwendung der üblichen Sorgfalt als zuverlässig eingestuft hat. Swiss Climate schliesst 

im gesetzlich zulässigen Ausmass die Haftung und jeglichen Ersatz von Schäden und 

Mangelfolgeschäden für die Genauigkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit 

der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten oder der aus zuverlässig eingestuften Quellen 

erhaltenen Informationen und Unterlagen aus. Dieser Haftungsausschluss erfasst gleichermassen 

sämtliche auf der Grundlage dieser Informationen und Unterlagen von Swiss Climate gelieferten 

Arbeitsergebnisse wie z.B. Produkte, Berichte, Empfehlungen oder Schlussfolgerungen. 
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3.4.2 Die Formel zur Berechnung der 

Wirtschaftlichkeit ist vollständig und korrekt.  

NA   

3.4.3 Die Wirtschaftlichkeitsanalyse wird mit den in der 

VoMi-KOP vorgegebenen Annahmen (bspw. 

Kapitalzins) berechnet.  

NA   

3.4.4 Die weiteren Annahmen zur Berechnung der 

Wirtschaftlichkeit sind nachvollziehbar und 

zweckmässig.  

NA   

3.4.5 Die Annahmen zur Berechnung der 

Wirtschaftlichkeit sind plausibel, dabei werden 

Unsicherheiten durch konservative Annahmen 

abgefangen.  

NA   

3.4.6 Alle Unterlagen zur Prüfung von Daten, 

Annahmen und Parameter der 

Wirtschaftlichkeitsanalyse sind vorhanden. 

NA   

3.4.7 Die Berechnung der Wirtschaftlichkeit ist 

vollständig und korrekt. 

NA   

3.4.8 Unsicherheiten in der Berechnung der 

Wirtschaftlichkeit sind durch konservative 

Annahmen abgefangen. 

NA   

3.4.9 Sämtliche Finanzhilfen fliessen in die 

Wirtschaftlichkeitsanalyse ein.  

NA   

3.4.10 Es wurden zwei Berechnungsvarianten realisiert 

(mit und ohne Einrechnung von 

Bescheinigungen).  

NA   

3.4.11 Das Projekt/die Vorhaben sind ohne die 

Ausstellung von Bescheinigungen für 

Emissionsverminderungen nicht wirtschaftlich.  

NA   

3.4.12 Der Beitrag aus dem Erlös der Bescheinigungen 

leistet einen relevanten Beitrag zur Überwindung 

der Unwirtschaftlichkeit: 

Die in Kapitel 5 VoMi-VVS aufgeführten 

Mindestanforderungen sind erfüllt. 

NA   

3.4.13 Falls 3.4.12 nicht zutrifft resp. nicht anwendbar 

ist: 

Die Begründung, warum die finanzielle 

Zusätzlichkeit dennoch erfüllt ist, ist plausibel 

und nachvollziehbar.  

NA   

3.4.14 Die Sensitivitätsanalyse ist korrekt. (Alle 

Parameter, die einen signifikanten Einfluss auf 

die Wirtschaftlichkeit haben, sind identifiziert und 

werden berücksichtigt.) 

(vgl. Abschnitt 6.3.2 VoMi-KOP und Kapitel 5 

VoMi-VVS) 

NA   

3.4.15 Die Sensitivitätsanalyse ist robust (mindestens 

10% Abweichung aller Hauptparameter, +/- 20% 

bei Baukosten grosser technischer Anlagen, +/- 

NA   
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 Bericht sind überprüfbar, korrekt und eindeutig 

zugeordnet.  

3.6.3 

 

Die Projekt-/Programmbeschreibung und die 

unterstützenden Dokumente sind vollständig und 

konsistent. Datum und Versionen der Dokumente ist 

am Schluss der Validierung nochmals überprüft 

worden. 

 X  

3.6.4 

 

Die Angaben im Abschnitt 7.1 der Projekt-

/Programmbeschreibung (Einverständniserklärung 

zur Veröffentlichung der Unterlagen) sind vollständig 

ausgefüllt. 

 X  

3.6.5 

 

Die Angaben zum Projekt/Programm entsprechen 

den Vorgaben der CO2-Verordnung. 

Falls es Abweichungen zu den Empfehlungen der 

GS KOP (insb. VoMi-KOP, VoMi-VVS) gibt, sind 

diese im Validierungsbericht im Kapitel 

«Zusammenfassung/Gesamtbeurteilung» 

hervorgehoben. Die VVS hat zudem dazu Stellung 

bezogen und bestätigt die Gleichwertigkeit der 

Abweichungen zu den Empfehlungen. 

 X  

 

Es wurde kein FAR erhoben. 

Die 3 FARs aus der Verfügung des BAFU vom 30.09.2021 [2] wurden sowohl im Monitoring- [3] als 

auch im Verifizierungsbericht [4] für die Monitoringperiode 2021 einer Lösung zugeführt. 
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A2 Frageliste zur Validierung 

CLARIFICATION REQUESTS (CR) 

CR 0 Erledigt  X 

Ref. Nr.  

Frage (08.09.2022) 

 

 

Antwort Gesuchsteller (16.09.2022) 

 

 

Fazit Validierer 

 

 

 

CR 1 Erledigt  X 

Ref. Nr. 

3.1.7 

Der Projekt-/Programmbeschreibung zeigt nachvollziehbar auf, inwiefern das 

Projekt/Programm die gesetzlichen Bestimmungen einhält (vgl. VoMi-KOP Abschnitt 2.3) 

Frage (08.09.2022) 

Bitte zeigen Sie auf, wie die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen sichergestellt wird. 

Antwort Gesuchsteller (16.09.2022) 

Bei der Einstellung des Reifendrucks handelt es sich um eine alltägliche Arbeit in den Garagen. In den 

meisten Fällen kommen dazu handbetätigte Druckluft-Manometer, die an das Druckluftnetz der 

Werkstatt angeschlossen werden, zum Einsatz. Das Druckluftnetz wird meistens durch strombetriebene 

Kompressoren mit Druckluft beauftragt. 

Da mit der Erhöhung des Reifendruckes keine anderen oder zusätzlichen Werkzeuge mit möglichen 

umweltrelevanten Auswirkungen zum Einsatz kommen, wird die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen 

nicht verändert. Bei der Einstellung des Reifendruckes ist nicht mit direkten kritischen Emissionen von 

Schadstoffen, Klimagasen oder Lärm zu rechnen. Die für die Druckluftversorgung verwendeten 

Kompressoren befinden sich in der Regel in einem gesonderten Raum, wodurch weder für 

Betriebspersonal noch die Aussenwelt erhöhte Lärmemissionen zu befürchten sind. 

Fazit Validierer 

Für die Erhöhung des Reifendrucks kommen keine anderen oder zusätzlichen Werkzeuge oder Stoffe 

zum Einsatz, die mögliche umweltrelevante Auswirkungen haben. Die Erklärung des Gesuchstellers zur 

Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen ist ausreichend. CR geschlossen. 

 

CR 2 Erledigt  X 

Ref. Nr. 

3.1.10 

Die Rollen der involvierten Akteure sind verständlich beschrieben.  

Frage (08.09.2022) 
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Antwort Gesuchsteller (16.09.2022) 

 

 

 

 

 

  

Fazit Validierer 

 

 

 

 

CR 3 Erledigt  X 

Ref. Nr. 

3.1.13 

In das Programm werden nur Vorhaben aufgenommen, welche die Anforderungen nach 

Artikel 5 CO2-Verordnung erfüllen. (Art. 5a Abs. 1 Bst. c CO2-Verordnung) Dieser Punkt 

ist bei den Aufnahmekriterien festgehalten. 

Frage (08.09.2022) 

Bitte in Tabelle auf Seiten 6, 7 explizit erwähnen. 

Antwort Gesuchsteller (16.09.2022) 

Die zusätzliche Angabe bezüglich Aufnahmekriterium wurde in Kapitel 1.4.5 der 

Programmbeschreibung, Version 2.0 vom 16.9.2022, ergänzt. 

Fazit Validierer 

Die Aufnahmekriterien wurden durch den Gesuchsteller derart ergänzt, dass nur Vorhaben 

aufgenommen werden, die die Anforderungen von Art. 5 der CO2-Verordnung erfüllen [1.2]. CR 

geschlossen. 

 

CR 4 Erledigt  X 

Ref. Nr. 

3.1.16 

Vorhaben können nur in bestehende (=umgesetzte) Programme aufgenommen werden. 

Dieser Punkt ist bei den Aufnahmekriterien festgehalten. 

Frage (08.09.2022) 

Bitte in Kapitel 1.4.5 der Programmbeschreibung ergänzen. 

Antwort Gesuchsteller (16.09.2022) 

Die zusätzliche Angabe bezüglich Aufnahmekriterium wurde in Kapitel 1.4.5 der 

Programmbeschreibung, Version 2.0 vom 16.9.2022, ergänzt. 

Fazit Validierer 

Die Aufnahmekriterien wurden durch den Gesuchsteller derart ergänzt, dass Vorhaben nur in das 

bestehende Programm aufgenommen werden können [1.2]. CR geschlossen. 
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CR 5 Erledigt  X 

Ref. Nr. 

3.5.18 

3.5.19 

Das Erhebungsinstrument und die Auswertungsart der Messwerte sind für alle 

dynamischen Parameter geeignet für die Bestimmung der Emissionen. 

Die Messgenauigkeit ist angemessen. 

Frage (08.09.2022) 

  

 

  

Antwort Gesuchsteller (16.09.2022) 

            

 

 

 

 

 

 

 

Fazit Validierer 

  

  

  

 

 

 

CORRECTIVE ACTION REQUESTS (CAR) 

CAR 1 Erledigt  X 

Ref. Nr. 

3.2.3 

Das Projekt/Programm hat Schnittstellen zu Unternehmen, die von der CO2-Abgabe 

befreit sind. Die Unternehmen sind mit ihrer Adresse aufgelistet und idealerweise die 

damit verbundenen erwarteten Emissionsverminderungen separat ausgewiesen.  

Frage (08.09.2022) 

Wie wird sichergestellt, dass die gewarteten Fahrzeuge keinem Unternehmen, welches von der CO2-

Abgabe befreit ist, gehören? 

Antwort Gesuchsteller (19.09.2022) 

 Um allfällige Doppelzählungen durch das ROP und durch von der CO2-Abgabe befreite Unternehmen 

auszuschliessen, dürfen von ROP-Garagisten durchgeführte Reifendruckoptimierungen ausschliesslich 

dem AGVS als Programmeigner zur Verfügung gestellt werden. Dieser Punkt wurde in der 

Programmbeschreibung, Version 3.0 vom 19.9.2022, entsprechend als zusätzliches Aufnahmekriterium 

im Kapitel 1.4.5 aufgeführt. 

Fazit Validierer 

Die Vermeidung von Doppelzählungen mit Unternehmen, die von der CO2-Abgabe befreit sind, wird 

dadurch sichergestellt, dass die von ROP-Garagisten durchgeführte Reifendruckoptimierungen 
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ausschliesslich dem AGVS als Programmeigner zur Verfügung gestellt werden dürfen. CAR 

geschlossen. 

 

CAR 2 Erledigt  X 

Ref. Nr. 

3.5.5 

Für den Fall, dass die Ermittlung der Emissionsverminderungen auf Daten beruhen, die 

mit Stichproben erhoben werden, ist die Art der Auswahl der Stichprobe beschrieben. Der 

Stichprobenumfang garantiert eine genügende Aussagekraft. 

Das Monitoringkonzept hält fest, wie im Monitoring vorgegangen wird, wenn die geplante 

Stichprobengrösse nicht erreicht werden kann. 

Frage (08.09.2022) 

. 

Antwort Gesuchsteller (16.09.2022) 

 

  

              

 

 

Fazit Validierer 

 

  

 

 

 

 

 

CAR 3 Erledigt  X 

Ref. Nr. 

3.5.23 

Die in Abschnitt 3.2 der Projekt-/Programmbeschreibung aufgeführten und für das 

Validierungsergebnis kritischen Einflussfaktoren sind vollständig beschrieben 

(Wirkungsweise auf Projektemissionen resp. Emissionen der Vorhaben des Programms 

oder die Referenzentwicklung). 

Frage (08.09.2022) 

Die Auflistung der Einflussfaktoren auf Seite 12 ist zu ergänzen betr. «positiver/negativer» 

Wirkungsweise auf die Emissionen der Vorhaben des Programms. 

Antwort Gesuchsteller (16.09.2022) 

Die Auflistung der Einflussfaktoren wurde in der Programmbeschreibung, Version 2.0 vom 16.9.2022, 

im Kapitel 3.2 entsprechend um die Beschreibung der Wirkungsweise auf die Emissionen pro Vorhaben 

ergänzt. 

Fazit Validierer 

Die Wirkungsweisen wurden für alle Einflussfaktoren in der Programmbeschreibung ergänzt [1.2]. CAR 

geschlossen. 

 




